
 
 
 

 

Besch luss    

 

  

Der  10 .  L andesde l eg i er t enversammlung   

  

Reform des Sparkassengesetzes 
Die Landesversammlung beschließt: 
 1 

Die MIT begrüßt die von der Landesregierung angestrebte Novellierung des Sparkassenrechts, mit der das bewährten System 2 

kommunaler Sparkassen zukunftssicher und europatauglich aufgestellt werden und eine nachhaltige Stärkung des öffentlichen 3 

Finanzsektors in Nordrhein-Westfalen verfolgt werden soll. 4 

 5 

Insbesondere begrüßt die MIT 6 

  7 

• die Beibehaltung der öffentlich-rechtlichen Struktur des Sparkassen 8 

• die Beibehaltung des Regionalitätsprinzips 9 

• die Bindung des Ausschüttungsbetrages für am Gemeinwohl orientierte Aufgaben und Zwecke des Trägers  10 

• die in das Ermessen der Sparkasse gestellte Möglichkeit der Bildung von Trägerkapital mit der Erfordernis der 11 

vorherigen Zustimmung des Trägers, sowie  die Nichtübertragbarkeit eines solchen freiwilligen Trägerkapitals und  12 

• dass eine Privatisierung von Sparkassen als auch eine etwaige Öffnung für 13 

        private Anteilseigner weiterhin ausgeschlossen bleibt.  14 

 15 

Begründung: 16 

 17 

Sparkassen spielen als Dritte Säule der Kreditwirtschaft in Deutschland eine herausragende Rolle in der ortsnahen Versorgung 18 

der Bürgerschaft mit kreditwirtschaftlichen Leistungen. Sie sind insbesondere auch für den Mittelstand ein verlässlicher Partner 19 

im Alltag. Sparkassen sind somit für die Bevölkerung und Wirtschaft unverzichtbar, da sie kontinuierlich und breit gefächert den 20 

kreditwirtschaftlichen Bedarf im Lande absichern. 21 

 22 

Diese wichtige Rolle gilt es für die Sparkassen in Nordrhein-Westfalen sinnvoll gesetzlich unter Beachtung der modernen 23 

Anforderungen im Markt zu begleiten, um sie auch für die Zukunft zu sichern. Dieses wird aus Sicht der MIT mit dem Gesetzentwurf 24 

erreicht, da er die Stärkung des Sparkassenwesens im Lande zum Ziel hat. Die Sparkassen sollen als kommunale Gebilde in dieser 25 

Struktur gezielt gefördert und somit in die Lage versetzt werden, ihre Aufgaben auch in Zukunft erfolgreich und bürgernah weiter 26 
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wahrnehmen zu können. Gleichzeitig wird dadurch der für das Land wichtige Finanzplatz Nordrhein-Westfalen gestärkt und 27 

ausgebaut. 28 


